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Die GdP drängt weiter auf eine Änderung des § 208 Landesbeamtengesetz (LBG) in dem die 
Lebensarbeitszeit bei den Polizistinnen und Polizisten für den mittleren Dienst auf 62, den 
gehobenen Dienst auf 63 und für den höheren Dienst auf 65 Jahre angehoben wurde. Die 
Grenze blieb bei 60 Lebensjahren, wenn man 25 Jahre Wechselschichtdienst oder 
Angehörigkeit beim Spezialeinsatzkommando oder beim Mobilen Einsatzkommando oder bei 
der Hubschrauberstaffel nachweisen kann. 
 

 
 
Die Änderung des § 208 LBG stieß 2003 auf massiven Protest der Gewerkschaften – die GdP 
bekam bei ihrer Demo in Mainz Unterstützung aus dem ganzen Bundesgebiet. Über 12.000 
Polizistinnen und Polizisten demonstrierten auf dem Gutenbergplatz gegen die massive 
Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen. Die damalige rot-gelbe Landesregierung ließ von 
ihren Plänen kein Jota ab. Sie konnte sich lediglich dazu durchringen, die geänderte 
Lebensarbeitszeit nach fünf Jahren zu evaluieren. Da das Gesetz am 1. Januar 2004 in Kraft 
trat, lief diese Frist am 1. Januar 2009 ab. Die Erfahrungen – nicht nur – der Gewerkschaft 
zeigen, dass die Befürchtungen eingetreten sind. Die hohen Belastungen im Polizeidienst 
fordern ihren Tribut. 
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Die GdP hält es nach wie vor für richtig, dass Polizistinnen und Polizisten mit 60 
Lebensjahren in den Ruhestand treten können. 
 
Da bisher immer noch keine Ergebnisse der versprochenen Evaluation vorliegen, schrieb die 
GdP folgenden offenen Brief  
an Ministerpräsidenten Kurt Beck und Innenminister Karl Peter Bruch: 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Verlängerung der Lebensarbeitszeit (§ 208 LBG) 
- offener Brief -  
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
sehr geehrter Herr Minister, 
 
im Jahr 2003 hat der rheinland-pfälzische Landtag trotz massiver Proteste die 
Lebensarbeitszeit für Polizistinnen und Polizisten verlängert. Damals haben Sie, Herr 
Ministerpräsident, dem Parlament und uns versprochen, die Gesetzesänderung nach fünf 
Jahren einer Evaluation zu unterziehen. 
 
Zum Ende des Jahres 2008 wurde im Polizeibereich im Rahmen der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung eine groß angelegte Studie durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz 
(Andernach) durchgeführt. Ferner wurden zu Beginn des Jahres 2009 Daten zu den 
Auswirkungen der Gesetzesänderung im Polizeibereich erhoben. Die Datenerhebung ist seit 
April 2009 abgeschlossen. 
 
Wir stellen fest:  
 

� Die versprochene Evaluation ist bisher nicht erfolgt.  

� Die Daten aus letztgenannter Untersuchung werden dem Hauptpersonalrat trotz 

Anforderung nicht zur Verfügung gestellt.  

� Gesprächswünsche des Hauptpersonalrates Polizei an Minister Bruch für die 

Oktober- und die Novembersitzung konnten aus terminlichen Gründen nicht 

erfüllt werden.  
 
Die Gewerkschaft der Polizei hat auf der Grundlage ihr sonst zur Verfügung stehender Daten 
ihrerseits eine Einschätzung zu den Folgen der Gesetzesänderungen vorgenommen, die wir 
Ihnen in Ermangelung anderweitiger Möglichkeiten nunmehr schriftlich mitteilen möchten: 
 
Im Zuge der Debatten über die Gesetzesänderung wurde immer behauptet, Rheinland-Pfalz 
nehme lediglich eine 'Vorreiterrolle' ein. Die anderen Bundesländer würden die rheinland-
pfälzische Änderung nachvollziehen. 
 
Wir stellen fest:  
 

� In keinem anderen Bundesland wurde die extensive rheinland-pfälzische 

Regelung übernommen! 
 
 
Seit Inkrafttreten der Änderung 2004 sind folgende Auswirkungen aufzuzeigen: 
 

� Die Krankheitsrate ist von 2004 auf 2008 von 5,58 % auf 7,76 % gestiegen. 
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� Die Anzahl der durch Amtsarzt festgestellten eingeschränkt dienstfähigen Kolleginnen 
und Kollegen ist im gleichen Zeitraum von 531 auf 896 gestiegen. 

 
� Die Ruhestandsversetzungen wegen Dienstunfähigkeit betrugen 2004 20 und stiegen 

im Jahr 2007 auf 411. 
 

� In der Salsa-Befragung der Unfallkasse führen sehr viele der Befragten die Anhebung 
der Lebensarbeitszeit als besonders belastendes Merkmal an: Ein Wert von 4,63 bei 
maximal 6 Punkten. 

 
� In der Beantwortung der Frage "sind sie eingeschränkt dienstfähig", antworten 12,3 % 

der Befragten mit "Ja"2.  
 
Diese Prozentzahl bezogen auf die Anzahl der Beschäftigten ergäbe, dass ca. 1200 
Kolleginnen und Kollegen eingeschränkt dienstfähig wären!  
 
Mit Attest eines Amts- oder Polizeiarztes sind derzeit jedoch 'lediglich' ca. 900 eingeschränkt 
Dienstfähige bekannt. Die Dunkelziffer von ca. 300 Kolleginnen und Kollegen wird auch 
erhellt durch erste Ergebnisse der AG Personalstruktur: In den Dienststellen des Landes sind 
viele Kolleginnen und Kollegen nur eingeschränkt verwendbar, ohne dass ein amtsärztliches 
Attest vorläge, da die Krankheit offenkundig ist und sich eine Überweisung an einen Amtsarzt 
erübrigt (z.B. offenes Bein auf Grund Diabetes, Krebserkrankung). 
 
Wir stellen fest:  
 

� Der enorme Anstieg der eingeschränkt dienstfähigen Kolleginnen und Kollegen 
gefährdet die Einsatzstärke der rheinland-pfälzischen Polizei in beträchtlichem 

Ausmaß und ist Anlass zu großer Sorge für die Sicherheit der Bevölkerung und 

der eingesetzten Beamtinnen und Beamten. 
 
 
Durch Prof. Dr. Friedhelm Nachreiner wurde eine Machbarkeitsstudie zum Thema 
„Lebensarbeitszeit und berufliche Belastung“ erstellt. Bereits aus dieser Vorstudie ist 
ersichtlich, dass bereits vor einem Jahr ca. 18 % der Beschäftigten bis zum 60. Lebensjahr 
eine Einschränkung der Dienstfähigkeit erlitten. Dieser Wert lag bei der alten Altersgrenze 
von 60 Lebensjahren noch bei 5 %. 
 
Grund hierfür dürfte sein, dass die Kolleginnen und Kollegen heute kaum noch eine Chance 
haben, in einem angemessenen Lebensalter vom Schichtdienst in den Tagesdienst (z.B. 
Bezirksbeamte) zu wechseln, da diese Stellen von den Tagesdienstlern bis zum 63., resp. 65. 
Lebensjahr blockiert werden. 
 
Wir stellen fest:  
 

� Durch die Ausdehnung des Pensionsalters von 60 auf 63/65 Jahre steigt der 

Anteil der nicht mehr voll dienstfähigen Polizeibeamter drastisch an.  
 
 
Die Vorstudie ergab ferner,  
 

                                            
1
 Quelle: Landtagsdrucksache 15/2336 

2
 Quelle: Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung der Polizei RLP durch die Unfallkasse RLP 
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� dass die Wahrscheinlichkeit der Einschränkung der Diensttauglichkeit im Außendienst 
größer ist als im Innendienst.  

 
� dass die Wahrscheinlichkeit der Einschränkung der Diensttauglichkeit bei 

Schichtarbeit deutlich höher ist als bei Nichtschichtarbeitern.  
 

� dass die Wahrscheinlichkeit der Einschränkung der Diensttauglichkeit für Noch-
Beschäftigte gegenüber den bereits pensionierten Kollegen deutlich ansteigt.3 

 
� Diese Aussagen werden durch die Ergebnisse der SALSA-Befragung, insbesondere 

für die Präsidien Westpfalz und Trier, eindeutig gestützt. 
 
Wir stellen fest:  
 

� Die Verlängerung der Lebensarbeitszeit hat bereits in den vergangenen vier 

Jahren zu Frühpensionierungen, steigenden Krankheitsraten und einer beinahe 

Verdoppelung der eingeschränkt Dienstfähigen geführt. 
 
Die Verlängerung der Lebensarbeitszeit der Polizei beruht auf einem Irrtum. Die Arbeit in der 
Polizei belastet die Menschen deutlich mehr, als von der Landesregierung angenommen. Für 
fast alle Polizistinnen und Polizisten kommen die gravierenden Belastungen durch Schicht- 
oder Wechselschichtdienst für unterschiedlich lange Zeiträume noch hinzu.  
Dr. René Sorel, der sich im Krankenhaus Almelo/NL mit posttraumatischen 
Belastungsstörungen beschäftigt, brachte es in einer GdP-Veranstaltung in Steinfurt Ende 
Januar 2008 auf den Punkt:  
„Was eine Polizistin oder ein Polizist in einem Jahr an Erlebnissen zu verkraften hat, 
erlebt der Durchschnittsbürger in seinem ganzen Leben“. 
 
Es muss endlich gehandelt werden. Es kann nicht weiter hingenommen werden, dass immer 
mehr Kolleginnen und Kollegen erkranken und die Einsatzkraft der Polizei immer weiter 
geschwächt wird.  
 
Die GdP hat dazu Forderungen erarbeitet. Wir erwarten von der Landesregierung eine 
ehrliche Analyse, eine offene Diskussion und die Bereitschaft zur Überarbeitung des § 208 
LBG. 
 
Wir wollen eine gesunde und leistungsfähige Polizei für einen wehrhaften Rechtsstaat! 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Ernst Scharbach 
Landesvorsitzender  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
Minister Karl Peter Bruch hat aktuell mit dem Vorstand des Hauptpersonalrates Polizei für 
den 11. November 2009 ein Gespräch vereinbart. Wir werden weiter berichten. 

                                            
3
 Quelle: Machbarkeitsstudie zum Projekt F 2124 Gesellschaft für Arbeits-, Wirtschafts- und 

Organisationspsychologische Forschung (GAWO e.V.) 


